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Das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) wird novelliert. Ein Kabinettsbeschluss vom 
05.12.2007 liegt vor. Trotz der positiven Festlegungen im Entwurf der 
Gasnetzzugangsverordnung ist ohne konsequente Unterstützung durch das EEG der Aufbau 
einer effektiven Biomethanwirtschaft in Deutschland nicht möglich.  
 
Die aktuell wichtigsten Forderungen des BBK und der FEE zur Novellierung des EEG’s lauten 
wie folgt: 
 
1. NaWaRo-Bonus  
 
Die Höhe des NaWaRo-Bonus soll mindestens in Höhe des im aktuellen Kabinettsentwurf 
festgelegten Betrages bestehen bleiben, um auch zukünftig bei enorm gestiegenen 
Produktionskosten und hohen Weltmarktpreisen für landwirtschaftliche Produkte noch eine 
Produktion von Biogas aus nachwachsenden Rohstoffen zu ermöglichen.  
 
Derzeitig sind bestehende NaWaRo-Biogasanlagen kaum in der Lage, wirtschaftlich zu 
bestehen. Neue Anlagen haben ohne Anhebung des NaWaRo-Bonus auf mindestens 8 
ct/kWhel keine wirtschaftliche Existenzgrundlage, um 2009 in Betrieb zu gehen. Dieses gilt 
sowohl für Anlagen bis 500 kWel, als auch für Anlagen bis 5 MWel, da die gestiegenen 
NaWaRo-Kosten zu über 70 % die wirtschaftliche Messlatte der Biogas- und 
Biomethanproduktion beeinflussen. Ein Einfrieren des NaWaRo-Bonus auf 6 ct/kWhel für alle 
Neuanlagen würde sofort zu einem Investitionsstop für Biogas aus NaWaRo in 
Deutschland führen, eine Welle von Konkursen bestehender Anlagen nach sich ziehen 
und eine Gefährdung der gesamten deutschen Biogashersteller zur Folge haben. Hier 
distanzieren sich der BBK und die FEE eindeutig von den Forderungen des DBV Deutscher 
Bauernverband e.V., die verständlicherweise auf günstige Betriebsmittel ohne Wettbewerb 
für Veredlungs- und Marktfruchtbetriebe ausgerichtet sind. 
 
Das vordringliche Ziel des EEG’s ist die Förderung der Produktion regenerativer Energien, die 
jedoch aufgrund der enorm gestiegenen Betriebsmittel ohne NaWaRo-Bonus-Erhöhung, wie 
sie im Kabinettsentwurf vorgesehen ist, wirtschaftlich für Biogas nicht mehr möglich ist. 
Keine Anhebung des NaWaRo-Bonus ist ein K.O.-Kriterium für die gesamte Branche. Das 
EEG würde ansonsten in Bezug auf Biogas zum „Fördergesetz für landwirtschaftliche 
Kleinanlagen ohne Gaseinspeisung“ degradiert werden. Mit einer NaWaRo-Bonus-Erhöhung 
auf 8 ct/kWhel ist ferner eine ausgewogene Fruchtfolge auf jeden Fall wirtschaftlich möglich. 
 
2. Anteilige Biomethannutzung in KWK-Anlagen 
 
Bei der anteiligen Biomethannutzung in KWK-Anlagen spricht sich der BBK eindeutig für 
eine anteilige EEG-Vergütung in bestehenden KWK-Anlagen aus. 
 



Begründung: 
 
Zahlreiche KWK-Anlagen, vor allem zur Versorgung von energieintensiven 
Produktionsbetrieben, stehen in Deutschland still, da mit Erdgas kein wirtschaftlicher Betrieb 
mehr möglich ist. Erst wenige Jahre alte Anlagen könnten z.B. mit 50 % Biomethan, 
erzeugt nach EEG, und 50 % Erdgas wirtschaftlich betrieben werden. Damit wäre das von 
der Bundesregierung erklärte Ziel nach einer KWK-Erhöhung erheblich leichter erreichbar. 
 
Aufgrund der Gasnetzzugangsverordnung gibt es derzeitig auf dem Markt kein ausreichendes  
Biomethanangebot, um BHKWs zu 100 % wirtschaftlich zu versorgen. Die Folgen sind: 

� schwierige Biomethan-Absatzlage der Investoren von Biogasanlagen, 
� schwierige Biomethan-Versorgungslage für BHKW-Betreiber, 
� keine Handelsbasis für Gashandelsunternehmen. 

Die anteilige EEG-Vergütung von KWK-Anlagen würde dieses Problem „Huhn oder Ei“ durch 
eine gesicherte Nachfrage zum großen Teil lösen und eine Biomethanwirtschaft kann, 
vorbehaltlich der NaWaRo-Bonus-Erhöhung, aufgebaut werden. 
 
3. Splitting von Biomethan-Kleinerzeugerboni 
 
Stadtwerke, kommunale Wohnungsbaugesellschaften und kleine Wirtschaftsbetriebe setzen 
große Hoffnung in die Möglichkeit, nach dem EEG in kleine BHKWs von 50 bis 500 kWel – voll 
Wärme geführt – dezentral neu zu investieren. Klein-BHKWs sind pro kWh teurer als 
größere. Ohne die NaWaRo-, KWK- und Technologie-Boni besteht keine wirtschaftliche 
Basis für tausende Klein-BHKW-Investitionen. Damit ist ohne Kleinerzeugerboni das von der 
Bundesregierung erklärte Ziel nach einer KWK-Anteilserhöhung für diesen großen 
Anwendungsbereich nicht erreichbar. 
 
Mikronetze - d.h. Gasleitungen, die z.B. Stadtwerke mit dezentralen kleinen Biogasanlagen 
mit unzureichendem Wärmekonzept verbinden und die das vorgereinigte Rohbiogas 
zusammenführen, um es dann in das städtische Verteilernetz einzuspeisen – sind finanziell 
aufwendig. Nur wenn die NaWaRo-, KWK- und Technologie-Boni, wie sie im 
Kabinettsentwurf vorgesehen sind, bestehen bleiben, sind wirtschaftliche 
Mikronetzinvestitionen umsetzbar. Von den derzeitig ca. 3.500 kleinen Biogasanlagen bis 500 
kWel auf Bauernhöfen sind mindestens 70 % ohne volle Wärmenutzung. Sie wären zukünftig 
in der Lage, vor einer nächsten Ersatzinvestition in ein neues BHKW die regionale 
Energiewertschöpfungskette maßgeblich effizienter zu machen, indem auch sie in Mikronetze 
eingebunden werden könnten. Die Energieeffizienz des  EEG’s steigt damit hinsichtlich 
Biogas zukünftig enorm an. 
 
 
Weitere EEG-optimierte Forderungen sollen zukünftig durch das Kuratorium ausgearbeitet 
und an die Bundesregierung sowie die Landesregierungen über die Mitglieder herangetragen 
werden. So ist es geplant, in jedem Bundesland Biomethan-Kuratoriumssprecher aus 
den Mitgliederreihen zu wählen. Sie haben die Aufgabe, auf landespolitischer Ebene 
wirtschaftspolitische Lobbyarbeit zu leisten, die dadurch bis in den Bundesrat getragen wird. 
Neben dem EEG ist auch die Umsetzung der Gasnetzzugangsverordnung und die Zuarbeiten 
an die Clearingstelle EEG, bei der der BBK bereits akkreditiert ist, hinsichtlich entsprechender 
Stellungnahmen vorgesehen. 
 


